
BauVorlV: § 1 Begriff, Beschaffenheit

§ 1  Begriff, Beschaffenheit 
 
(1) 1Bauvorlagen sind die einzureichenden Unterlagen, die für die Beurteilung des Bauvorhabens und die 
Bearbeitung des Bauantrags (Art. 64 Abs. 2 Satz 1 BayBO), für die Anzeige der beabsichtigten Beseitigung 
(Art. 57 Abs. 5 Satz 2 BayBO) oder für die Genehmigungsfreistellung (Art. 58 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 
BayBO) erforderlich sind. 2Bautechnische Nachweise gelten auch dann als Bauvorlagen im Sinn dieser 
Verordnung, wenn sie der Bauaufsichtsbehörde nicht vorzulegen sind.

(2) 1Bauvorlagen müssen aus alterungsbeständigem Papier oder gleichwertigem Material lichtbeständig 
hergestellt sein und dem Format DIN A 4 entsprechen oder auf diese Größe gefaltet sein. 2Art. 3a des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) bleibt unberührt.

(3) Hat das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr Vordrucke öffentlich bekannt gemacht, sind 
diese zu verwenden.

(4) Die Bauaufsichtsbehörde darf ein Modell oder weitere Nachweise verlangen, wenn dies zur Beurteilung 
des Bauvorhabens erforderlich ist.

(5) Die Bauaufsichtsbehörde soll auf Bauvorlagen nach dem Zweiten Teil und einzelne Angaben in den 
Bauvorlagen sowie auf bautechnische Nachweise einschließlich deren Prüfung und deren Bescheinigung 
durch Prüfsachverständige verzichten, soweit diese zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des 
Bauvorhabens nicht erforderlich sind.


